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Die Stellungnahmen des BMI beschäftigen sich ganz überwiegend mit der allgemeinen Situation der Flüchtlinge in Italien, in der Form, dass aus dem sog. „Leitfaden Italien“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zitiert wird. Da sie deshalb zu einem großen Teil wortgleich sind, soll, um Wiederholungen zu vermeiden, zunächst in ebenfalls allgemeiner Form auf die Passagen geantwortet werden, die dem  „Leitfaden Italien“ entnommen sind. Nicht alle Stellungnahmen enthalten Ausführungen zu allen hier aufgegriffenen Punkten. Individuelle Ausführungen zu den einzelnen Betroffenen erfolgen in separaten Schreiben. 

Die Stellungnahmen des BMI stellen die Situation der Flüchtlinge in Italien aus Sicht des BMI bzw. des Bundesamtes dar und setzen sich darüber hinaus mit dem von Pro Asyl veröffentlichten Bericht zu Italien auseinander. Eine Auseinandersetzung mit anderen Berichten, die in den Petitionen bereits zitiert wurden, fehlt. Bedauerlicherweise geht das BMI in seinen Schriftsätzen beispielsweise nicht auf den detaillierten Bericht der renommierten Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) ein, der im Mai 2011 erschienen ist und der zahlreiche Verstöße Italiens gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie EU-Richtlinien zum Flüchtlingsschutz kritisiert. Obwohl der Bericht der SFH in den Petitionen bereits ausführlich zitiert wurde, soll dies nun wiederholt werden, verbunden mit der Bitte an das BMI, dazu Stellung zu nehmen.

Der Übersicht halber erfolgt die Auseinandersetzung mit den BMI-Schriftsätzen abschnittsweise. Die Nummerierung der Absätze entspricht dabei nicht der der Schriftsätze. 

1. BMI – Eigene Quellengrundlage

„Die folgenden Ausführungen basieren auf mehreren Beiträgen der deutschen Liaisonbeamtin in Italien, Frau Hennequin, deren Auskünfte wiederum auf eigener Recherche zu italienischen Rechtsvorschriften zum Asylverfahren und zur Unterbringung sowie auf Auskünften von NGOs und des UNHCR beruhen.“

zu 1. Entgegnung

Die Ausführungen des BMI enthalten an zahlreichen Stellen Tatsachenaussagen und Bewertungen, deren Quelle unklar bleibt. Es werden z.B. weder Gesprächspartner bei den NGOs noch Rechercheorte noch -zeitraum mitgeteilt noch wird bei dem wiedergegebenen Zahlenmaterial die Herkunft nachgewiesen. Insbesondere werden vermeintliche Aussagen des UNHCR zitiert, ohne dass klar wäre, welche/r Verantwortliche/r sie in welchem Kontext getroffen haben soll.

Nach dem Kenntnisstand der Unterzeichnerin hat UNHCR dem BMI und dem BAMF inzwischen untersagt, die vermeintlichen Zitate zu verbreiten. 

2. BMI – Kritik an der Quellengrundlage des Berichts von Pro Asyl 

„Im Jahr 2010 wurden 79 Personen von der Bundesrepublik Deutschland nach Italien überstellt, die somalischer (58), eritreischer (18) oder äthiopischer (3) Herkunft waren. Der Bericht wird allerdings auch in verwaltungsgerichtlichen Verfahren herangezogen, die Überstellungen von Ausländern anderer Nationalitäten in Gesamtitalien betreffen.“

zu 2. Entgegnung

Im Jahr 2010 gab es laut der Dublin-Statistik des Bundesamtes Überstellungen von 395 Personen nach Italien. Den größten Anteil unter den überstellten Personen nehmen somalische Staatsangehörige ein. Danach folgen afghanische Staatsangehörige (39) und irakische Staatsangehörige (36). Nimmt man die Zahl der überstellten somalischen, eritreischen und äthiopischen sowie afghanischen Staatsangehörigen - zu denen sich der Bericht von Pro Asyl auch äußert, worauf das BMI allerdings nicht eingeht - zusammen, so sind unter diesen Nationalitäten 118 Menschen im Jahr 2010 nach Italien abgeschoben worden. Der Bericht schildert demnach direkt die Lebenssituation von einem Personenkreis, der knapp ein Drittel aller überstellten Personen ausmacht. 

Der Hinweis des BMI auf den Umstand, der Bericht setze sich nur mit einem Teil der aus Deutschland überstellten Personen auseinander, wirft zudem die Frage auf, wieso es z.B. irakischen Staatsangehörigen nach ihrer Abschiebung besser gehen soll als eritreischen, äthiopischen, somalischen oder afghanischen. Dieser Einwand wäre letztlich nur haltbar, wenn man unterstellen würde, dass die italienischen Behörden die Versorgung bzw. Nichtversorgung von ethnischen Gesichtspunkten abhängig machen würden. Dafür gibt es aber bisher keine Anhaltspunkte, weshalb davon auszugehen ist, dass den nach der Dublin-II-VO Überstellten allgemein und unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die beschriebenen Lebensumstände drohen.

Soweit das BMI darauf hinweist, dass sich der Bericht nur mit der Lage in Turin und Rom auseinandersetzt und daher keine Aussage über Gesamtitalien treffen könnte, ist zu entgegnen dass in der ganz überwiegenden Zahl von Abschiebungen nach Italien nach Rom-Fiumicino überstellt wird (siehe auch den Bericht der SFH, S. 16). Wenn der Bericht sich also mit der Situation in Rom auseinandersetzt, dann setzt er sich mit der Situation auseinander, mit der die allermeisten Dublin-Rückkehrer an dem Ort konfrontiert sind, an den sie abgeschoben werden.  

Der Bericht von Pro Asyl zitiert auch diverse Quellen, die belegen, dass auch die Staatsangehörigen anderer Nationalitäten von den beschriebenen Zuständen betroffen sind. Weitere Belege sind in der bereits eingereichten Quellenliste Italien aufgeführt. So berichtete beispielsweise die norwegische Organisation NOAS im April 2011 von ihren Recherchereisen in mehrere italienische Städte, dass die in Rom vorgefundenen Zustände auch anderswo vorherrschen:

„Because of the limited places in homeless shelters, where refugees must “compete” with homeless Italians and other persons, many asylum seekers are left to find shelter on their own, causing them to live under very bad conditions. Squatting has become common in the larger cities such as Rome, Turin, Milan, Napoli and Firenze.”
 

Bei Obdachlosigkeit und Elend handelt sich also nicht um ein lokal begrenztes Phänomen, dem die Flüchtlinge durch einen Wechsel ihres Aufenthaltsortes entgehen könnten.

3. BMI – zur Schutzquote in Italien

„Der Bericht führt an, die Schutzquote der betroffenen Personen in Italien sei zufriedenstellend. Gleichwohl wird in verwaltungsgerichtlichen Verfahren immer wieder vorgetragen, es sei sehr schwierig, in Italien Schutz zu erhalten. Dieses Vorbringen widerspricht sämtlichen Berichten, Statistiken und der Rechtslage (insb. für Minderjährige).“

zu 3. Entgegnung

Der Bericht von Pro Asyl legt tatsächlich keinen Schwerpunkt auf den Aspekt, welche Zugangs- und Verfahrensschwierigkeiten es im italienischen Asylverfahren gibt. Insofern wird lediglich - aber auch mit deutlicher Betonung - auf das Problem hingewiesen, dass Asylsuchende, die sich im Inland bei der italienischen Behörde als Asylsuchende zu erkennen geben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einer wochen- und monatelangen Obdachlosigkeit rechnen müssen (S. 17), weil man sie nicht umgehend in eine Unterkunft weiterleitet und sie stattdessen auffordert, eine Wohnadresse nachzuweisen. Wenn in verwaltungsgerichtlichen Verfahren immer wieder vorgetragen wird, es sei sehr schwierig, in Italien Schutz zu erhalten, dann ist das allerdings in doppelter Weise zutreffend. 

Erstens ist der Zugang zum Asylverfahren tatsächlich einer Reihe von Hindernissen unterworfen. Diese Hindernisse sind im aktuellen Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe ausführlich beschrieben. Eine weitere Zusammenstellung von Problemen bietet der im Pro Asyl-Bericht bereits zitierte Aufsatz von Maria Christina Romano, mit der Situation der UMF setzen sich Judith Gleitze und Germana Graceffo, die ebenfalls zitiert werden, auseinander. 

Als Haupt-Zugangsprobleme sind zu nennen:

a) Zurückweisungen auf See und von italienischen Territorium, Verstöße gegen das Refoulement-Verbot

b) Hürden beim Zugang zum Asylverfahren im Binnenland

c )Versorgungsprobleme während des Asylverfahrens

d) Versorgungsprobleme während des Klageverfahrens

Zweitens ist Schutz für Flüchtlinge im Sinne von tatsächlichem und nicht nur formalem Schutz in der Praxis schwer zu erhalten, vgl. dazu ausführlich Punkt 10.

An dieser Stelle sollen zunächst die Schwierigkeiten im Vorfeld und während des Asylverfahrens dargestellt werden, die den Zugang zu Schutz tatsächlich erschweren und die, so lautet die Kritik der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, gegen mehrere EU-Richtlinien sowie die EMRK verstoßen.

a) Zurückweisungen auf See und vom italienischen Territorium

Die Route von Nordafrika über das Mittelmeer ist zur Zeit wie auch schon in vergangenen Jahren der wichtigste Zugangsweg für Asylsuchende nach Italien. Doch seit Jahren sind Zurückweisungen von Schutzsuchenden auf hoher See, aus italienischen Gewässern sowie vom italienischen Territorium dokumentiert. Die Betroffenen erhalten dabei nicht die Möglichkeit, ein Asylgesuch zu äußern, auch wenn sie aus Ländern wie Somalia oder Eritrea stammen, sondern werden ohne jede Prüfung ihres Schutzgesuchs nach Libyen zurück transportiert. Libyen hat weder die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet  noch verfügt es über ein nationales Asylsystem oder lässt zumindest UNHCR die Flüchtlinge in angemessener Weise versorgen. Amnesty International berichtet von willkürlichen, lang andauernden Inhaftierungen, Misshandlungen und Folter in libyschen Haftzentren sowie Kettenabschiebungen in Länder wie Eritrea, Somalia und Liberia.
 

Bereits in den Jahren 2004 und 2005 wurden tausende Flüchtlinge direkt von der Insel Lampedusa nach Libyen abgeschoben.
 Im August 2008 unterzeichneten Italien und Libyen den sogenannten „Vertrag über Freundschaft, Partnerschaft und Kooperation“, dessen Inhalt der italienische Ministerpräsident Berlusconi auf die Formel „mehr Gas und Benzin aus Libyen und weniger illegale Einwanderung“ brachte.
 Seit Mai 2009 greift die italienische Küstenwache, z.T. auf gemeinsamen Patrouillenfahrten mit Libyen, Boote auf hoher See auf und bringt Flüchtlinge nach Libyen zurück. UNHCR und Amnesty International zeigten sich „tief besorgt“ über die Abschiebungen nach Libyen,
 die gegen das Prinzip des Non-Refoulement verstoßen und Verletzungen von Art. 3 EMRK nach sich ziehen können.
 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat inzwischen über einen solchen Fall am 22.6.2011 öffentlich verhandelt, und es ist bald mit einer Entscheidung zu rechnen.

b) Hürden beim Zugang zum Asylverfahren im Binnenland

Bootsflüchtlinge, die beispielsweise in Lampedusa oder Sizilien anlanden bzw. nicht zurückgewiesen, sondern von der Küstenwache an Land gebracht werden, werden üblicherweise in Aufnahmezentren eingewiesen. Dort haben sie die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Wer allerdings nicht im Zusammenhang mit der illegalen Einreise von der Polizei aufgegriffen wird, sondern im Binnenland einen Asylantrag stellen möchte, muss dies bei der örtlichen Polizeibehörde („Questura“) tun. 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe berichtet, dass Asylsuchende üblicherweise mehrmals bei der Questura vorsprechen müssen, bevor sie registriert werden.
  Der Asylantrag gilt in Italien erst dann als gestellt, wenn das Formular „C3“ aufgefüllt und unterschrieben wurde.
 Die Zeit zwischen der ersten Vorsprache bei der Questura und der förmlichen Asylantragstellung betrug zu dem Zeitpunkt der Recherche der SFH (Herbst 2010), als vergleichsweise wenige Menschen in Italien Asyl beantragten, bis zu zwei Monaten. Aus den Jahren 2008 und 2009, als sich allein in Rom täglich mehrere hundert Asylsuchende meldeten, wurden Wartezeiten von sechs Monaten berichtet.
 

Bei der Vorsprache kommt es nach Recherchen der SFH immer wieder zu Problemen: Asylsuchende werden nicht in das Gebäude eingelassen, sie können mangels Dolmetschern ihr Asylgesuch nicht vorbringen und/oder erhielten von den Beamten die mündliche Aufforderung, die Region zu verlassen oder sogar die schriftliche Aufforderung, Italien zu verlassen.
 

c) Versorgungsprobleme während des Asylverfahrens

Für neu ankommende irreguläre Migranten stehen in Italien sogenannte Aufnahmezentren (Centri di Accoglienza, CDA) und Notaufnahmezentren (Centri di Soccorso e Prima Accoglienza, CSPA) zur Verfügung. Sie dienen der ersten Versorgung. Wer einen Asylantrag stellt oder stellen möchte, muss in ein Aufnahmezentrum für Asylbewerber (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, CARA) weitergeleitet werden. Die CSPA bieten nach Auskunft des italienischen Innenministeriums 1204 Plätze, die CDA 2054, die CARA 998 und in den kombinierten Zentren (CDA+CARA) stehen 2337 Plätze zur Verfügung. Die CSPA und CDA sind in Sizilien, Apulien, Kalabrien und Sardinien gelegen. CARA gibt es außer in den drei erstgenannten Regionen nur noch jeweils eines in Rom und im Friaul.

Der italienischen Gesetzeslage nach haben in der Theorie alle Asylbewerber das Recht auf eine staatliche Unterbringung bis zum Abschluss des Asylverfahrens.
 In der Praxis erhält jedoch nicht jeder Schutzsuchende einen Unterbringungsplatz. Das betrifft vor allem diejenigen, die sich im Binnenland bei der Polizei als asylsuchend melden, aber in Zeiten hoher Zugangszahlen kann es auch diejenigen betreffen, die als Bootsflüchtlinge ankommen. 

Bei Asylantragstellung nach Ankunft an der Seegrenze

Bootsflüchtlinge, die in aller Regel ohne gültige Papiere in Süditalien ankommen und Asyl beantragen, werden für die Dauer ihres Asylverfahrens - maximal aber für sechs Monate - in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht, in den bereits angesprochenen CARA. Es ist vorgesehen, dass in dieser Zeit auch die Anhörung bei der Asylkommission stattfindet. 

Die Aufnahmezentren stellen Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung und sollen auch eine ärztliche Grundversorgung garantieren. Der Umfang, in dem diese Leistungen erbracht werden, scheint mit der Aus- bzw. Überlastung der Zentren zu schwanken. Insbesondere aus den Jahren 2008 und 2009 liegen besorgniserregende Berichte vor. Auch aktuell herrschen aufgrund der hohen Ankunftszahlen offenbar wieder besonders schlimme Bedingungen.

UNHCR bezeichnete im Januar 2009 die Situation im Aufnahmezentrum in Lampedusa als unter humanitären Gesichtspunkten besorgniserregend und kritisierte, dass die Arbeit von UNHCR und anderen Organisationen – also die Unterstützung und Information der Asylbewerber -  dadurch erschwert werde. Auch die angemessene Durchführung von Asylverfahren sei unter diesen Bedingungen nicht garantiert.
 

Eine Delegation der GUE-NGL-Fraktion des Europaparlaments besuchte Lampedusa im Februar 2009. Die Parlamentarier nannten die Situation in den überfüllten Lagern inhuman und erniedrigend, nicht im Einklang mit europäischen Standards und kritisierten den Mangel an Gesundheitsversorgung und Rechtsberatung.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen berichtete aus anderen Zentren von Überbelegung und daraus resultierenden Schwierigkeiten, die Asylbewerber angemessen zu versorgen und zu informieren: 

„Es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass unter diesen Bedingungen verzerrte, unvollständige und falsche Informationen unter den Insassen kursieren, auch mit der Folge, dass Hilfe und Unterstützung, die sie erhalten könnten, aufs Spiel gesetzt wird“
 

Dies geht vor allem zu Lasten der besonders Schutzbedürftigen: 

„Das Personal, das in den verschiedenen Diensten in den CARA und CDA arbeitet (Gesundheit, Sozialdienst, Information, kulturelle Mediation, Freizeit und Rechtshilfe), reicht fast nie für die Zahl der Klienten und ihre Bedürfnisse: Sie haben keine Anweisungen, vulnerable Personen zu identifizieren, und sie befinden sich in einigen Fällen in riesigen überfüllten Zentren, wo objektive Umstände ihre Arbeit erschweren.“
 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe nimmt in ihrem aktuellen Bericht die medizinische Versorgung in den Blick und stellt schon bei der Information der Betroffenen über ihre Rechte so gravierende Mängel fest, dass ein Verstoß gegen Art. 5 der Aufnahmerichtlinie vorliege: 

„Beim Zugang zu Gesundheitsversorgung während und nach dem Verfahren  wurden grosse Kommunikations- und Informationsdefizite festgestellt. Die  Behörden versäumen es, die Asylsuchenden gebührend über ihre Rechte zu  informieren. [...] Diese Praxis stellt eine ungenügende Umsetzung von Artikel 5  der Aufnahmerichtlinie dar, wonach Mitgliedstaaten die Asylsuchenden innerhalb von 15 Tagen nach Antragstelllung über ihre Rechte informieren müssen.“
 

Die unzureichende Behandlung von Traumatisierten und psychisch Erkrankten stellt, so die SFH, einen weiteren Richtlinienverstoß dar:

„Viele befragte  Akteure betonten, dass die  Behandlung und Unterstützung von  traumatisierten oder psychisch kranken Personen völlig unzureichend und  unbefriedigend ist. Die Aufnahmerichtlinie schreibt jedoch in Artikel 15 Absatz 2  vor, dass Asylsuchende mit besonderen Bedürfnissen die erforderliche  Unterstützung bekommen sollen.“
 

Dabei muss man sich - wie gesagt - vor Augen halten, dass die Schweizerische Flüchtlingshilfe noch zu einem Zeitpunkt recherchierte, als vergleichsweise wenige Flüchtlinge Italien erreichten. Angesichts der großen Zahl neu ankommender Flüchtlinge im Jahr 2011 dürfte sich die Situation in den Aufnahmezentren inzwischen wieder drastisch verschärft haben.

Bei Asylantragstellung im Binnenland bzw. in größerer Entfernung von einer Aufnahmeeinrichtung

Auch 2010, als mit ca. 8000 Asylbewerbern die Zahl um mehr als 50% niedriger lag als im Vorjahr, erhielten nicht alle Asylbewerber einen Platz in einem Aufnahmezentrum. Asylbewerber, die nicht in CARA unterkommen, können zwar evtl. in Heimen des staatlichen Aufnahmesystems SPRAR (zum SPRAR siehe sogleich unter 3. (a)) untergebracht werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen förmlichen Asylantrag gestellt haben. In der Zeit zwischen dem ersten Versuch, ein Asylgesuch zu äußern und der förmlichen Asylantragstellung (vgl. Abschnitt 1(b)), haben Asylsuchende aber gar keinen Zugang zu Unterkunft oder sonstiger Unterstützung. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe bezeichnet dies als erniedrigende Behandlung und konstatiert einen weiteren Verstoß gegen die EU-Aufnahmerichtlinie:

„Dies legt die Vermutung nahe, dass Italien die Aufnahmerichtlinie nicht korrekt umsetzt, da Asylsuchende nicht vom Moment ihrer Antragstellung an  Unterstützung erhalten. Vielmehr werden verschiedene administrative Schritte  zwischen die Antragstellung und die formelle Registrierung des Gesuches und  damit den offiziellen Verfahrensbeginn eingeschoben. […] Unter diesen Voraussetzungen ist die Umsetzung [des Art. 13 Abs. 1 der EU-Aufnahmerichtlinie] in das italienische Recht falsch oder zumindest sehr kompliziert und verwirrend und entspricht bei weitem nicht dem Ziel der  Aufnahmerichtlinie, Asylsuchenden während des Verfahrens angemessene Aufnahmebedingungen zu gewährleisten.“

Die Betroffenen sind dadurch besonders verletzlich und in Gefahr, Opfer der organisierten Kriminalität zu werden.
 Aber auch nach der förmlichen Asylantragstellung erhalten nicht alle Asylbewerber eine Unterkunft, sondern sind stattdessen ohne jede materielle Unterstützung auf sich selbst gestellt. Dadurch ist auch die Durchführung eines ordnungsgemäßen Asylverfahrens gefährdet, denn die Postzustellung an obdachlose Antragsteller – sei es die Ladung zur Anhörung oder der Bescheid der Asylkommission – ist schwierig bis unmöglich. 

d) Versorgungsprobleme während des Klageverfahrens

Der Umstand, dass ein Teil der Asylbewerber also bereits während des Verwaltungsverfahrens obdachlos ist oder wird, verstößt sowohl gegen das italienische Recht als auch gegen Art. 14 der EU-Aufnahmerichtlinie. Der Verstoß setzt sich bei Asylbewerbern fort, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die aber gegen die Ablehnung Klage erhoben haben. Auch sie finden sich auf der Straße wieder. Dabei sieht die EU-Aufnahmerichtlinie vor, dass Asylbewerbern für die „Dauer des Verfahrens“ eine Unterkunft gestellt werden muss. Dies bezieht sich nicht nur auf das Verwaltungsverfahren, sondern gemäß Art. 2c der Aufnahmerichtlinie auch auf das Gerichtsverfahren, wenn ein abgelehnter Asylbewerber Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Behörde einlegt.
 Die SFH stellt in ihrem Bericht bzgl. der Obdachlosigkeit von Asylsuchenden, die gegen die Ablehnung ihres Asylantrages den Rechtsweg beschritten haben, fest:

„Dies widerspricht dem Sinn und Zweck der Aufnahmerichtlinie, welche die materielle Versorgung während des ganzen Verfahrens sicherstellen will. Dies  sollte beachtet werden, insbesondere wenn andere Staaten Personen gemäss dem   Dublin-Verfahren zurückschicken.“
 

4. BMI - zur Materialgrundlage, insb. der Rolle von Fotos und Videos

„Der Bericht gibt darüber hinaus an, auf den Erlebnissen einer Reise zu beruhen. Tatsächlich verweist er aber häufig auf Videos, Fotos und Texte, die über das Internet abrufbar sind. Dabei bleibt unklar, welche Teile des Berichts auf eigenen Wahrnehmungen der Verfasser beruhen.“

(…)

„Sofern die Bedingungen in den besetzten Häusern und auf Brachflächen als sehr schwierig, die Gebäude als überfüllt, die sanitären Einrichtungen als unzureichend beschrieben werden, wird in diesem Teil des Berichts häufig auf YouTube-Videos und Bilder aus dem Internet verwiesen. Es bleibt deshalb unklar, ob die Berichterstatter tatsächlich vor Ort waren oder ob sie ihre Erkenntnisse aus dem Internet beziehen.“

zu 4. Entgegnung:

Die Gesprächspersonen und -orte sowie die zeitlichen Einordnungen sind in dem Bericht von Pro Asyl detailliert aufgeführt, der Bericht ist an vielen Stellen mit ausführlichen Quellenangaben versehen, die Fotos stammen bis auf die anderslautend gekennzeichneten sämtlich von der mitreisenden Fotografin. Über die Authentizität der Foto- und Videoquellen im Internet mag sich jede/r ein eigenes Bild machen, es sind allerdings bisher keine Gründe vorgetragen, warum sie nicht authentisch sein sollten.

Die Behauptung, es sei unklar, ob die Autoren überhaupt vor Ort gewesen seien – also die Unterstellung, Pro Asyl veröffentliche eine Art Internetrecherche fälschlicherweise als Reisebericht – ist schlicht diffamierend und zeigt nur, wie schwer es dem BMI fällt, die Dokumentation mit Hilfe von eigenen fundierten Recherchen inhaltlich zu widerlegen. Das Zitieren ergänzender Quellen ist gerade kein Hinweis darauf, dass die Feststellungen des Berichts nicht fundiert wären, sondern im Gegenteil ein Beleg dafür, dass nicht nur ProAsyl die Situation der Flüchtlinge in Italien als kritikwürdig ansieht. 

Selbst wenn das BMI den Angaben aus dem ProAsyl-Bericht und den dort zitierten Quellen mit Misstrauen begegnet, sollte auffallen, dass die Schweizerische Flüchtlingshilfe exakt die gleichen Zustände dokumentiert und sie als Verletzung von Art. 3 EMRK kritisiert. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe stellt fest, dass ausgerechnet die Personen, die in Italien einen Schutzstatus zugesprochen bekommen, mit den größten Problemen konfrontiert sind:

„Die schwerwiegendsten Probleme gewärtigen Menschen, die einen Schutzstatus erhalten haben. Das italienische System unterstützt diese Personen, die nach sechs Monaten meist die Unterkunft verlassen müssen, nicht angemessen. Personen  mit einem Schutzstatus, die aus dem System fallen, erhalten vom Staat keine genügende soziale Unterstützung und keine Integrationshilfe mehr. Die Betroffenen landen auf die Strasse, zwar im Besitz einer Arbeitsbewilligung, die für die meisten von ihnen jedoch nutzlos ist, da sie keine Arbeit finden können. Dies ist das grösste Problem im italienischen System und gründet darin, dass das  italienische Sozialwesen generell ungenügend ausgestattet und daher in keiner  Weise darauf angelegt ist, Menschen, welche Trauma und Verfolgung erlebt haben und nun einen Platz in einer fremden Gesellschaft finden müssen,  nachhaltig zu unterstützen. Viele Betroffene leben auf der Strasse ohne echte  Perspektive, ihre  Situation verbessern zu können. […] Diese Situation birgt vor  allem für verletzliche Personen die konkrete Gefahr, unmenschlicher oder  unwürdiger Behandlung ausgesetzt zu sein.“

Die italienische Praxis verstößt, so die SFH, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, die EU-Qualifikationsrichtlinie und die Europäische Menschenrechtskonvention:

„Es ist offensichtlich, dass Italien Flüchtlingen und subsidiär aufgenommenen  Personen nicht ein Schutzniveau gewährt, wie es die Qualifikationsrichtlinie festlegt. Schutz, wie es die Flüchtlingskonvention  und  die  Qualifikationsrichtlinie  vorsehen,  umfasst  mehr  als  den blossen Schutz vor Refoulement. Es verpflichtet das Gastland, Flüchtlingen, die auf seinem  Territorium  leben,  ein  Leben  in  Sicherheit  und  Würde  zu  ermöglichen  und ihnen  die Chance zu geben, sich niederzulassen und zu integrieren. Die Qualifikationsrichtlinie  enthält  ferner  Bestimmungen,  die  die  Unterstützung  von  Kindern  und anderen  verletzlichen  Flüchtlingen  festschreiben,  sowie  eine  klare  Verpflichtung, den  speziellen  Bedürfnissen  dieser  Personengruppen  Rechnung  zu  tragen  (Artikel 20 Absatz 3, 4, 5 der Qualifikationsrichtlinie). […] Die  Verpflichtung,  diese  Erwägungen  in  Betracht  zu  ziehen,  ist  nicht  nur  aus dem EU-Asyl-Acquis abzuleiten, sondern auch aus der Rechtsprechung des Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschenrechte  (EGMR).  Am  klarsten  wird  dies  bisher  im aktuellen  Urteil  M.S.S.  gegen  Belgien  und  Griechenland  festgehalten. Obwohl  es in diesem Fall  um die  Situation  eines  Asylsuchenden in Griechenland  ging, sind die […] grundlegenden  Überlegungen  des  EGMR  auch  im  italienischen  Kontext relevant.  […] Da die italienischen  Behörden  keine  Bemühungen  zur  Verbesserung  der  Situation  erkennen lassen,  ist es sehr  wahrscheinlich,  dass  die  äusserst schwache  Position der  Betroffenen  weiterbestehen  wird  und  unter  diesen  Vorzeichen  eine  Verletzung  von  Artikel 3 EMRK darstellt.“
 

5. BMI – Zugang zum Gesundheitssystem

„Der o.g. Bericht gibt an, dass der Zugang zum italienischen Gesundheitssystem einen festen Wohnsitz „residenza“ voraussetzt, nennt aber keine Quelle für die aufgestellte Behauptung.“

(…) Nach Auskunft der Liaisonbeamtin des Bundesamtes in Rom können anerkannte Flüchtlinge sich beim Nationalen Sanitätsdienst melden, der einen Gesundheitsausweis ausstellt. Dieser Ausweis gewähre Zugang zu allen ärztlichen Leistungen. Die Gewährung dieser medizinischen Versorgung sei unabhängig von einem festen Wohnsitz. (…) Auch aus dem Bericht der schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht aus dem Jahr 2009, auf den sich die Berichterstatter beziehen, geht hervor, dass in einigen Städten die Beanspruchung der Gesundheitsversorgung von einem festen Wohnsitz abhängt. Der Bericht der schweizerischen Beobachtungsstelle gibt aber auch an, dass einige Gemeinden auf Proteste reagiert und dieses Erfordernis aufgegeben haben. So etwa Turin. Zumindest die Personen, die in den beschriebenen Unterkünften in Turin leben, haben somit Zugang zur Gesundheitsversorgung. Insofern sind die Ausführungen der Berichterstatter falsch.“

zu 5. Entgegnung

Dass der feste Wohnsitz eine Voraussetzung ist, geht aus dem Guida pratica per i titolari di protezione internazionale hervor, dem Handbuch für Schutzberechtigte in Italien, das das BAMF selbst zitiert. Auf S. 110 der englischen Fassung heißt es (Herv. durch die Unterzeichnerin) 

„The residence is the habitual place where you live. To officialise your address, you must go to the civil status registry of your Council or the competent circumscription and ask to be registered.  (…) Registration at the Civil Status registry is important for the execution of many administrative documents such as the Driving License, and the registration at the Health Board. (...) For registration at the civil registry, its enough to be an adult; Have the residence Permit, Go to the Civil Registry Office of the Council of residence, fill and sign the necessary forms. The Civil Registry Officer who delivers the certificate will ascertain that the given address is your effective residence by control performed by the City Police Corps. For this, the Municipal Police will verify the exactness of the address.“ 

Auf S. 108 wird die Registrierung bei der Behörde mit einem festen Wohnsitz explizit als Voraussetzung für die Ausstellung einer Krankenversicherungskarte genannt:

„WHERE TO REGISTER IN THE HEALTH BOARD: In the offices of the local health board  - ASL; Documents necessary for registration: The permit of Stay;  Registration in the civil status registry; the fiscal code.“

Ebenso machen die von der Deutschen Botschaft in Rom und in der Stellungnahme des BMI auch zitierte „Sozialpolitische Information Italien“ diese Angabe (S. 24). 

Dass die Abrisshäuser und Brachflächen nicht als „residenza“ gelten, wurde den Verfassern des  Pro Asyl-Berichts für Rom von Jürgen Humburg  (UNHCR) und Chiara Peri (Jesuitenflüchtlingsdienst) und für Turin von Rechtsanwalt Gianluca Vitale bestätigt.

Die Ausstellung der Krankenversicherungskarte (tessera sanitaria) setzt also die Vorlage einer  gültigen Aufenthaltserlaubnis und einen festen Wohnsitz voraus. Erhält nun jemand seine Aufenthaltserlaubnis wie üblich in einer Erstaufnahmeeinrichtung, kann er sich vor Ort keine Krankenversicherungskarte ausstellen lassen, weil er dort nicht über eine Residenza verfügt. Begibt er sich an einen anderen Ort, besteht das Problem fort, denn ohne festen Wohnsitz an seinem neuen Aufenthaltsort kann er sich auch dort nicht registrieren. 

Zu der Behauptung des BMI, die Aussagen des Berichts zur Situation in Turin seien falsch, ist Folgendes zu sagen: Es überrascht, dass das Bundesamt der Ansicht ist, einen Bericht aus dem Jahr 2011 mit einem Bericht aus dem Jahr 2009 widerlegen zu können, ohne selbst Recherchen zu dem Sachverhalt anzustellen. In Turin gab es vor ca. zwei Jahren eine Vereinbarung mit den Behörden, nach der die Flüchtlinge, die in einem besetzten Haus, der ehemaligen San-Paolo-Klinik, wohnten, beim Nationalen Gesundheitsdienst registriert werden konnten. Eine Residenza erhielten sie dadurch nicht, sondern es wurde die Adresse eines Büro des Nationalen Gesundheitsdienstes als fiktive Adresse registriert. Diese Vereinbarung ist jedoch nicht mehr gültig, die Behörde kündigte sie nach dem Wahlerfolg der Lega Nord auf. Auch vorher bestand kein Rechtsanspruch auf die Ausstellung der Krankenversicherungskarte und die Registrierung wurde auch nicht in allen Fällen durchgeführt. Inzwischen ist auch in Turin wieder die Residenza Voraussetzung für eine Krankenversicherung.  

Diese Informationen wurden im Juli erneut von Rechtsanwalt Gianluca Vitale aus Turin schriftlich bestätigt. Das entsprechende Schreiben kann übersandt werden.

Thomas Hammarberg, Menschenrechtsbeauftragter des Europarates, kritisierte im September 2011 die Hürden, mit denen obdachlose Schutzberechtigte konfrontiert sind, die ihnen den Zugang zu einer Reihe von Rechten versperren:

„At the local level, additional hurdles are sometimes posed by provisions limiting access to certain rights to Italian nationals, in contravention of anti-discrimination legislation, and difficulties in obtaining residence registration (iscrizione anagrafica/residenza), which in turn negatively affects the enjoyment by them of a number of rights.“

6. BMI – keine mit Griechenland vergleichbaren Verhältnisse, keine Empfehlung von UNHCR

„Auch wenn es vereinzelnd (sic, Gemeint ist wohl: vereinzelt) zu Problemen bei der Unterbringung von Schutzsuchenden in Italien kommt und die medizinische Versorgung nicht immer optimal ist, ist die Situation keinesfalls mit der in Griechenland vergleichbar. (…) Der oben dargestellten Argumentation folgt auch das VG Würzburg (…) vollumfänglich. Das VG betont insbesondere, dass keine zu Griechenland vergleichbare Situation zu erkennen ist, zumal es auch keine Empfehlung des UNHCR gebe, nicht nach Italien zu überstellen, wie dies bei Griechenland der Fall war.“

zu 6. Entgegnung

Angesichts solcher Umstände von einer nicht immer optimalen und vereinzelt schwierigen Versorgungslage zu sprechen, ist zynisch.

Dass die Situation unter einer Reihe von Gesichtspunkten tatsächlich nicht mit der in Griechenland vergleichbar ist, kann und muss nicht bedeuteten, dass in Italien nicht auch schwerwiegende Rechtsgüterverletzungen drohen, was dann rechtlich nicht konsequenzenlos sein kann und darf. Die Situation in Italien ist eher vergleichbar mit der auf Malta. Auch bzgl. Maltas haben Gerichte inzwischen Abschiebungen ausgesetzt. Im Rahmen der vorliegenden Verfahren ist auch ohnehin nicht zu prüfen, ob die Situation in Italien mit der in Griechenland vergleichbar ist, sondern ob schwerwiegende Rechtsgüterverletzungen drohen. 

Es sind aber Parallelen zu ziehen und ausschnittsweise Vergleiche möglich. Das VG Frankfurt hat z.B. in seinem Beschluss vom 17.1.2011, Az. 9 L 117/11.F.A, festgestellt, dass die Situation in Italien im Hinblick auf den Zugang zu medizinischer Versorgung durchaus mit Griechenland vergleichbar sei. Entscheidend ist an dieser Stelle der tatsächliche Zugang, den Flüchtlinge erhalten, nicht das gesetzlich verankerte Recht, das in der Praxis für die meisten Betroffenen leer läuft. 

Auch das Schweigen von UNHCR  kann das BMI nicht dafür heranziehen, sich in seiner Haltung bestätigt zu sehen. Das liegt daran, dass UNHCR eine solche Empfehlung, wie es sie bei Griechenland gibt, nicht ohne Abstimmung mit seinen verschiedenen Organen treffen kann und überdies nicht wenige politische Rücksichten zu nehmen hat.  

7. BMI – Lampedusa ist nicht Gesamtitalien

„Die Tatsache, dass in jüngster Zeit eine Vielzahl von Flüchtlingen aus Nordafrika über den Seeweg nach Italien komme und nach den allgemeinen Medienberichten die Verhältnisse auf der Insel Lampedusa zeitweise als schwierig zu bezeichnen seien, könne nicht auf Gesamtitalien übertragen werden.“

zu 7. Entgegnung

Im ersten Halbjahr 2011 kamen über 40000  Flüchtlinge von Nordafrika kommend nach Süditalien. Zwar werden die wenigsten tunesischen Flüchtlinge über längere Zeit im Unterbringungssystem für Asylsuchende aufgenommen werden. Doch sind unter den Flüchtlingen auch mehrere Tausend Menschen eritreischer und somalischer Herkunft und damit Asylantragsteller. Angesichts wieder ansteigender Flüchtlingszahlen wird also noch deutlicher, dass die Zahl von 3000 SPRAR-Plätzen auf Dauer viel zu niedrig und damit Obdachlosigkeit unter Flüchtlingen strukturell vorgesehen ist. 

8. BMI - Unterkunftsplätze

„Generell ist jedoch zu sagen, dass ein Rechtsanspruch für Asylbewerber auf einen Unterkunftsplatz, der auch gerichtlich durchgesetzt werden kann, besteht. Eine entsprechende Belehrung, die in 12 Sprachen vorliegt, wird an alle Asylbewerber verteilt. Ein Problem ist die teilweise schlechte regionale Verfügbarkeit von Unterkunftsplätzen. Auf ganz Italien bezogen stehen jedoch nach Auskunft der Liaisonbeamtin des Bundesamtes genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung.“

zu 8. Entgegnung

Wichtig ist, dass sich diese Aussage ausschließlich auf Asylbewerber bezieht. Zu den dennoch bestehenden Unterbringungsproblemen während des Asylverfahrens vgl. Punkt 3.

Dass auch für die Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, italienweit genügend Unterkunftsplätze zur Verfügung stehen, kann nicht ernsthaft behauptet werden. 

So schreibt auch Thomas Hammarberg, Menschenrechtsbeauftragter des Europarates, in seinem jüngsten Bericht aus Italien:

„Language training, civic education and professional training are only available to these persons for as long as they reside in the CARAs as asylum seekers, which they can do for six months maximum. In many cases, they also have difficulties finding accommodation, since SPRAR housing schemes, which are available for both asylum seekers and beneficiaries of international protection, are not enough. As a result, several hundred refugees are reported to live in destitute conditions or squat illegally around the country, with some becoming homeless.“

Das staatliche Aufnahmesystem SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), das italienweit zusammen mit lokalen Partnern die Unterbringung und Integration von Schutzberechtigten und teilweise auch Asylsuchenden gewährleisten soll, ist völlig überlastet. Es bietet – die Quote wird per Dekret festgelegt – nur 3 000 Plätze, obwohl die Zahl der ankommenden Asylsuchenden im Jahr 2008 bei ca. 31 000 und im Jahr 2009 bei ca. 17 000 lag.
 Die Wartelisten für SPRAR-Plätze, auch und gerade in den Ballungszentren, sind so lang, dass für ausgesprochen viele Schutzberechtigte keine realistische Perspektive auf Unterbringung in den Projekten besteht.
  Die Organisation Ärzte für die Menschenrechte (MEDU) schreibt in ihrem aktuellen Jahresbericht, dass im November 2009 allein in Rom 3 426 Personen auf der offiziellen Warteliste für die Aufnahme in eine staatliche Unterkunft standen.
 Die Zahl der SPRAR-Plätze wurde 2009 gegenüber 2008 sogar noch reduziert,
  wie auch das Bundesamt in seinem Schriftsatz zugibt. 

Die lokalen Partner, die die SPRAR-Projekte betreiben, tun dies freiwillig. Es gibt, anders als in Deutschland, keine Verpflichtung der Kommunen, eine gewisse Zahl von Plätzen zur Verfügung zu stellen. Außerhalb des SPRAR-Systems gibt es zwar noch einzelne lokale kommunale und private Unterbringungsprojekte, die jedoch eher einen „Tropfen auf den heißen Stein“ darstellen als eine Beseitigung der massenhaften Wohnungslosigkeit. Zum Teil handelt es sich dabei um reine Schlafunterkünfte, die nur in den Nachtstunden genutzt werden können. Solche Notunterkünfte gelten auch häufig nicht als fester Wohnsitz, was die Bewohner vom Gesundheitssystem ausschließt.

Die Plätze im SPRAR-System stehen den Bewohnern nur für jeweils sechs Monate zur Verfügung, danach müssen sie die Unterkunft wieder verlassen. Die durchschnittliche Verweildauer liegt sogar noch unter 6 Monaten, das zeigen auch die Zahlen, die das BMI in seinem Schriftsatz angibt - 2009 wurden insgesamt 7845 Personen auf den nur 3000 Plätzen vorübergehend untergebracht.

Die Statistik des italienischen Innenministeriums zeigt, dass nach der von vornherein nur auf kurze Zeit angelegten Unterbringung in einem SPRAR-Projekt weniger als die Hälfte der Bewohner Arbeit und Wohnraum finden. Dies gelang 2009 nur 42% der aus den SPRAR-Projekten Entlassenen. 30% wurden nach Ablauf der maximal erlaubten Zeit aus dem Projekt entlassen, ohne Arbeit und Wohnraum gefunden zu haben, also direkt wieder in die Obdachlosigkeit. Die Übrigen verließen die Heime aus disziplinarischen oder nicht weiter beschriebenen Gründen.
 Folge dieser Knappheit an Aufnahmeplätzen ist, dass auch schutzberechtigte ausländische Staatsangehörige in aller Regel sich selbst überlassen bleiben, ebenso diejenigen, deren Asylverfahren nicht innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen ist. Ein staatliches Sozialsystem, das zumindest Wohnraum und ein Existenzminimum garantieren würde, steht ihnen nicht zur Verfügung. 

9. BMI - Anspruch auf Sozialhilfe für Schutzberechtigte 

„In Italien besteht kein derartiger Anspruch [auf Sozialhilfe] für Asylbewerber. Ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht nur für anerkannte Asylbewerber und Personen mit subsidiärem oder humaniätrem Schutzstatus, die insoweit italienischen Staatsangehörigen gleichstehen. Dabei sind die Sozialleistungen, die der italienische Staat gewährt, wegen der Vielzahl der Hilfsbedürftigen sehr gering.“

zu 9. Entgegnung

Es gibt nach den vom BAMF zitierten Auskünften der Deutschen Botschaft in Rom eben gerade kein national garantiertes Recht auf Fürsorgeleistungen für Personen unter 65 Jahren.
 

10. BMI – Gleichstellung der anerkannten Flüchtlinge mit italienischen Staatsangehörigen

„In Italien genießen anerkannte Asylbewerber hinsichtlich der Unterbringung und der medizinischen Versorgung die gleichen Rechte wie italienische Staatsangehörige. Diese Regelung steht im Einklang mit der GFK. Dies bedeute im einzelnen:

- Unterkunft/Wohnung sind in eigener Verantwortung zu besorgen. Die entsprechenden Kosten sind selbst zu tragen.

- Anerkannte Asylbewerber haben sich beim „Servizio Sanitario Nazionale“ (Nationaler Gesundheitsdienst) zu melden und erhalten von dort einen „Tessera Sanitaria“ (Gesundheitsausweis), mit dessen Hilfe Zugang zu allein ärztlichen Leistungen erfolgt. Die Kosten der jeweiligen Behandlung werden vom italienischen Staat getragen.

Nach Auskunft der deutschen Liaisonbeamtin haben alle anerkannten Flüchtlinge und Personen die einen subsidiären oder humanitären Schutzstatus erhalten haben, Anspruch auf entsprechende Teilhabe. Art. 24  der GFK („Die teilnehmenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem Gebiet aufhalten, die selbe Behandlung gewähren wie ihren Staatsangehörigen, wenn es sich um folgende Angelegenheiten handlet: Lohn, soziale Sicherheit, ...“) wird erfüllt. 

zu 10. Entgegnung

Zu den praktischen Hürden beim Zugang zum Gesundheitssystem vgl. Punkt 5.

Die Argumentationsweise des BMI, dass anerkannte Schutzberechtigte ja nicht schlechter gestellt seien als italienische Staatsangehörige,  und dass insoweit auch kein Verstoß gegen die Genfer Konvention vorliege, greift zu kurz.

Flüchtlingsschutz ist nicht relativ (etwa zu den Lebensumständen einer Bezugsgruppe), sondern ist materiell, weil es hier um bestimmte besonders schwerwiegend betroffene Menschen geht, deren Verluste eigentlich nicht mehr kompensiert werden können. Dieser Einzug eines materiellen Maßstabs ist nicht erst in der jüngst ergangenen M.S.S.- Entscheidung zu beobachten, sondern er bestimmte bereits Ende der 1980er Jahre in der deutschen Rechtsprechung die Definition dessen, was einen vor politischer Verfolgung sicheren Ort ausmache. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, unter welchen Bedingungen ein Flüchtling an einem Zufluchtsort außerhalb Deutschlands vor politischer Verfolgung sicher ist.  Die Entscheidung betraf die Reichweite des § 2 Abs. 1 AsylVfG 1982, demzufolge „ein Ausländer, der bereits in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung sicher war, […] nicht als Asylberechtigter anerkannt“ wird (vergleichbar dem heutigen § 27 Abs. 1 AsylVfG). Konkret ging es um eritreische bzw. äthiopische Flüchtlinge, die in Flüchtlingslagern im Sudan lebten und bei denen zumindest ausgeschlossen war, dass sie in ihr Herkunftsland abgeschoben würden. Nicht ausgeschlossen – jedenfalls auf den ersten Blick nicht – war hingegen, dass sie an den widrigen Lebensbedingungen im Sudan zugrunde gehen würden. 

Schon damals arbeitete das BVerwG heraus, dass flüchtlingsrechtlicher Schutz mehr als den bloßen Schutz vor einem Refoulement darstellen muss. Das Gericht formulierte das so (Hervorhebung durch die Unterzeichnerin):

„Weiterhin ist das Berufungsgericht, ausgehend von dem Urteil des Senats vom 15. Dezember 1987 - BVerwG 9 C 285.86 - (a.a.O. S. 345, 346), zutreffend in eine Prüfung eingetreten, ob für einen äthiopischen Flüchtling im Sudan auch eine Hilfestellung zur Beseitigung oder Verhinderung derjenigen Umstände gegeben ist, die in seiner Person als Folge der politischen Verfolgung dadurch entstanden sind, daß er seinen Heimatstaat hat verlassen müssen, wie z. B. Obdachlosigkeit, Mittellosigkeit, Hunger oder Krankheit. Entgegen der Ansicht der Revision ist dazu nicht erforderlich, daß diese Hilfestellung gerade durch gezielte Maßnahmen seitens der Behörden des Drittstaates selbst erfolgt. Dieser kann sich darauf beschränken, dem Flüchtling eine Arbeitsaufnahme oder eine selbständige Tätigkeit zu gestatten. Kann der Flüchtling bei der anzulegenden generalisierenden Betrachtungsweise (vgl. Urteile vom 6. Oktober 1987 - BVerwG 9 C 13.87 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 72; vom 9. Februar 1988 - BVerwG 9 C 55.87 - Dok.Ber. A 1988, 138) einen solchen Tätigkeitsbereich finden, liegt die Hilfestellung darin, daß der Drittstaat den Aufbau einer Lebensgrundlage nicht behindert. Zur Beseitigung von Notlagen kann er sich, sofern er selbst dazu nicht in der Lage ist, auch internationaler Hilfsorganisationen sowie privater Hilfe bedienen. Entscheidend ist, ob der politisch Verfolgte im Drittstaat nach Maßgabe der dort bestehenden Lebensverhältnisse bei generalisierender Betrachtung eine - wenn auch bescheidene - Lebensgrundlage finden kann, er also im Drittstaat nicht hilflos dem Tod durch Hunger und Krankheit ausgesetzt ist oder nur ein Dahinvegetieren am Rande des Existenzminimums zu erwarten hat.“ (BVerwG Urteil vom 30.05.1989, Az. 9 C 44/88, Rz. 9 – zitiert nach juris = NVwZ 1990, 81ff.)

 

Nach dieser Rechtsprechung ist eine Flucht erst dann beendet, wenn ein „Dahinvegetieren des Flüchtlings am Rande des Existenzminimums“ ausgeschlossen ist. Das BVerwG hat die zitierte Rechtsprechung vielfach bestätigt, zuletzt z.B. in Zusammenhang mit der Frage nach einer zumutbaren inländischen Fluchtalternative in einem Beschluss vom 31.7.2002, Az. 1 B 128.02 (=InfAuslR 2002, 455):

„Ein verfolgungssicherer Ort bietet dem Ausländer das wirtschaftliche Existenzminimum […] grundsätzlich immer dann, wenn er durch eigene Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite jedenfalls nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten das zu seinem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen kann […]. Das ist nicht der Fall, […] wenn er dort nichts anderes zu erwarten hat als ein ‚Dahinvegetieren am Rande des Existenzminimums‘[…].“ (zitiert nach juris, dort Rz. 2)

Bemerkenswerterweise nahm diese Rechtsprechungstradition letztlich ihren Anfang mit einer Entscheidung des BVerwG über das Vorbringen eines rumänischen Staatsangehörigen, der zunächst nach Italien, von dort aber wegen schlechter Lebensbedingungen weiter nach Deutschland geflüchtet war. Die Feststellungen in dieser Entscheidung lauteten:

„Sicherheit vor politischer Verfolgung in einem anderen Staat i. S. des § 2 AsylVfG n. F. setzt neben dem Schutz vor unmittelbarer oder mittelbarer Abschiebung in den Verfolgerstaat voraus, daß dem politisch Verfolgten eine Hilfestellung zur Überwindung der Umstände gegeben wird, die in seiner Person als Folgen der politischen Verfolgung dadurch entstanden sind, daß er seinen Heimatstaat hat verlassen müssen, wie beispielsweise Heimatlosigkeit, Obdachlosigkeit, Mittellosigkeit, Hunger oder Krankheit.“ (BVerwG NVwZ 1988, 737)

Und:

„Im vorliegenden Fall hat der Kl. jedoch auch die nach Art. 16II 2 GG zwingend notwendige Hilfestellung während seines Aufenthalts in Italien erhalten. Nach den Feststellungen des BerGer. sind die italienischen Behörden bemüht, Personen aus den Ostblockstaaten auch dann, wenn ihnen nach italienischem Recht ein Asylanspruch nicht zusteht, mit Hilfe des UNHCR und anderer Hilfsorganisationen im Rahmen von Auswanderungsvereinbarungen oder sonstiger humanitärer Aktionen in ein Land zu verhelfen, in dem sie auf Dauer bleiben können. Bis dahin dürfen sie sich in den italienischen Flüchtlingslagern weiterhin aufhalten. Sie erhalten dort kostenlos Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Betreuung sowie ein Taschengeld, so daß ihre Existenzgrundlage gesichert ist. Das steht dem geltend gemachten Asylanspruch des Kl. entgegen.“ (BVerwG NVwZ 1988, 737 [740])

Anders als zur Zeit der zitierten Entscheidung erhalten – darüber legt die allgemeine Berichtslage (vgl. die Quellenliste Italien) umfassend Zeugnis ab – die Betroffenen in Italien aktuell und schon seit Jahren gerade grundsätzlich keine kostenlose Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Betreuung sowie ein Taschengeld.

Letztlich dürfte sich diese deutsche Rechtsprechung in Übereinstimmung mit der zitierten des EGMR so auf den Punkt bringen lassen, dass Schutz keine Hülle ohne Inhalt, die in einer bloßen Statusfeststellung besteht, sein darf, sondern dass Schutz auch wirklich Schutz in einem nachhaltigen Sinne bedeuten muss.

11. BMI – die Akzeptanz „fiktiver Meldeadressen“, („Via degli Astalli“ in Rom)

Nach Auskunft von RA Bender, bei der Vorstellung des Berichts am 17.02.2011 beim UNHCR in Nürnberg, sind 11000 Ausländer in Turin bei den Jesuiten gemeldet. Diese „Büroadresse“ gilt als „residenza“. 

zu 11. Entgegnung

An dieser Stelle können die Ausführungen des Berichts wiederholt werden: In einigen Städten dulden die Verwaltungen in beschränktem Umfang „fiktive Adressen“, stellen also Versicherungskarten für Obdachlose aus, die eine Adresse eines Freundes oder einer NGO angeben (nicht die eines besetzten Hauses!). Die Personen, die von dem inoffiziellen Entgegenkommen einzelner Behörden profitieren wollen, sich jedoch nicht mehr an dem Ort befinden, an dem ihre Aufenthaltserlaubnis ausgestellt wurde, müssen es zuvor schaffen, auch die Polizeistelle (Questura) vor Ort dazu zu bewegen, ihre Aufenthaltserlaubnis umzuschreiben.
 Zudem handelt es sich bei solchen Vereinbarungen um höchst prekäre Arrangements, die abhängig vom Gutdünken der politisch Verantwortlichen der Kommune sind, und nicht um ein Recht, auf das sich die Betroffenen berufen können. Vgl. auch Punkt 5.

12. BMI - Arbeitsmöglichkeiten

Alle Ausländer können und dürfen einer Arbeit nachgehen.

zu 12. Entgegnung

Die Rechtfertigung, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten sämtliche staatliche Unterstützung zu streichen, besteht darin, sie hätten ja freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Doch selbst mit einem festen Wohnsitz, fiktiv oder real, haben Flüchtlinge so gut wie keine Chance auf einen regulären Arbeitsplatz, wie die Schweizerische Flüchtlingshilfe nach einem Interview mit UNHCR Italien feststellt:

„Asylum seekers are able to receive a work permit after six months, even if their case has not been decided  yet. The issuance of such a permit is linked to the maximum length of stay in the accommodation facilities. Theoretically, after six months, applicants are considered to be integrated enough to find a job and to be independent of social  assistance.  This  scheme  is  by  no  means  realistic,  as  Italy  is  undergoing  a period of high unemployment, and it is difficult even for Italian citizens to find a job. The unemployment rate is 8.7 %, not including involuntary part-time work. Due to all  these  factors,  asylum  seekers  have  almost  no  chance  of  finding  regular  work. Official agencies only manage to find jobs for a very small number of people. Most Italians find work through their network of family and friends. Asylum seekers cannot benefit from such networks, and their chances of securing employment on the labor market are very slim indeed.“

Die schlechte wirtschaftliche Lage und der Mangel an Integrationsmaßnahmen (Sprache, Bildung) machen es vielen Flüchtlingen unmöglich, eine Arbeit zu finden. Auch der zeitraubende Kampf ums Überleben, dessen Beschreibung als „sempre in giro, immer unterwegs“ inzwischen zum Symbol für das Leben der Obdachlosen geworden ist, macht die Arbeitssuche schwer. Dazu heißt es in dem Pro Asyl-Bericht: 

„Die obdachlosen Schutzberechtigten und abgelehnten Asylbewerber schildern – und das wurde durch die Gesprächspartner der NGOs bestätigt –, dass sie meistens den gesamten Tag damit beschäftigt sind, die grundlegendsten Bedürfnisse sicherzustellen: Sie sind fast ununterbrochen auf der Suche nach kostenlosen Essens-, Kleider- und Hygieneangeboten oder kostenlosen Schlafmöglichkeiten.“

Obdachlose scheitern auch hier immer wieder an den Hürden beim Zugang zur Sozialversicherung: Wer keinen festen Wohnsitz nachweisen kann, hat große Schwierigkeiten, eine legale sozialversicherungspflichtige Arbeit zu finden. Die Betroffenen arbeiten deshalb, wenn sie Arbeit finden, größtenteils in unsicheren, vertragslosen Verhältnissen und finden sich nicht selten in einer Ausbeutungssituation wieder. Im Fall von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfällen sind sie nicht abgesichert. 

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen untersucht seit Jahren die Arbeits- und Lebensbedingungen ausländischer Arbeiter in der Landwirtschaft in Süditalien und leistet praktische Unterstützung. In der Pressemitteilung zu dem jüngsten ausführlichen Bericht heißt es:

„Wenig hat sich geändert für die Tausende von ausländischen Landarbeitern in Italien, seit wir 2003 begonnen haben. Jahr für Jahr kommen unsere Mitarbeiter in die gleichen Regionen und werden Zeugen der gleichen grauenhaften Bedingungen, die wir zu lindern versuchen, indem wir medizinische humanitäre Hilfe leisten. Es ist Zeit, dass die italienischen Behörden Maßnahmen ergreifen um die Bedingungen dieser Arbeiter zu verbessern, ihre Würde zu respektieren und ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.“

Der Bericht beschreibt unwürdige Unterkünfte, den Mangel an sanitären Einrichtungen, miserable Bezahlung, Misshandlungen durch Vorgesetzte und den völligen Mangel an sozialer Absicherung: 90% der interviewten Arbeiter verfügte nicht über einen Arbeitsvertrag und somit auch nicht über die geringste rechtliche oder soziale Absicherung, 71% verfügten über keinerlei Krankenversicherung.
 

Die Unterstützung durch NGOs, auf die die Bundesregierung wegen des offensichtlichen Mangels an staatlichen Strukturen verweist, beschreibt die Schweizerische Flüchtlingshilfe treffend als „Lotterie“ für die Betroffenen. Ob ein Flüchtling das Glück habe, Unterstützung zu erhalten, hänge vom Zufall ab und sie sei weder verlässlich noch vorhersehbar:

“In Italy, the responsibility for the integration of recognized asylum seekers is decentralized, which leaves much to the will and means of local authorities. This causes regional discrepancies in the services offered, which implies unpredictability for the individual. Thanks to the work of NGOs, asylum seekers in many places get further help in addition to the assistance the authorities can offer. However, this support is based mainly on voluntary engagements and is therefore neither reliable nor predictable.”

Auch Thomas Hammarberg, der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates, kritisiert, dass die Schutzberechtigten unter anderem auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind und viele ihrer Rechte leer laufen, weil Integrationsmaßnahmen fehlen:

„A long-standing concern voiced by organisations dealing with the rights of asylum seekers and refugees in Italy, which the current increase in arrivals might exacerbate in the medium term, is the lack of a reliable system to support the integration of refugees and other beneficiaries of international protection in society. In theory, these persons are entitled, on a par with Italian nationals, to many of the rights, notably in the social and economic spheres, which are key to supporting integration. In practice however, the lack of family and social networks in Italy combined with a number of shortcomings in Italian legislation and administrative practice often pose insurmountable obstacles to their efforts to achieve self reliance. 

For instance, in spite of their disadvantaged position, especially at the early stages, on the labour market, beneficiaries of international protection do not enjoy special support in accessing employment. Language training, civic education and professional training are only available to these persons for as long as they reside in the CARAs as asylum seekers, which they can do for six months maximum.“
 

13. BMI - zu den Erkenntnissen über die tatsächlichen Verhältnisse in den Unterkünften

Über die tatsächlichen Bedingungen in den beschriebenen Unterkünften lieben keine Erkenntnisse vor.

zu 13. Entgegnung

Diese Antwort erstaunt sehr angesichts der vielfältigen Berichte über die katastrophale Lage der Obdachlosen sowohl von renommierten NGOs als auch in der Presse. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei hier auf die bereits vorgelegte umfangreiche Quellenliste Italien verwiesen. Als „zielstaatskompetente Behörde“, die eine Liaisonbeamtin in Rom beschäftigt, sollte es dem Bundesamt möglich sein, Recherchen zu diesen Orten anzustellen und die veröffentlichten Berichte zu bewerten.

14. BMI - Motive für die Bewohner in der ehemaligen somalische Botschaft und im Bahnhof Ostiense

Die ehemalige somalische Botschaft sowie der Bahnhof Ostiense waren beliebte Anlaufstellen für Personen, die weder in das System der SPRAR eingebunden werden wollten (sic) noch in eine offizielle Unterkunft gehen wollten (sic). Nach Auskunft deutschen Liaisonbeamtin handelte es sich bei den Personen, die in der ehemaligen Botschaft lebten durchweg um in Italien anerkannte Asylbewerber. Dies ist auch dem Bericht zu entnehmen. Die Motive der Ausländer dort zu leben, werden hingegen nicht ausreichend hinterfragt. Die Botschaft ist inzwischen geräumt, die Eingänge sind zugemauert. In italienschen Zeitungen hieß es, dass die Flüchtlinge in drei Kommunalen Zentren untergebracht werden sollten.

Zur Situation rund um die ehemalige somalische Botschaft (lt. UNHCR das „Dublin Haus“) besteht von Seiten der deutschen Verbindungsbeamtin die Vermutung, dass sich hier ein Treffpunkt einer bestimmten ethnischen Gruppe herausgebildet hatte.

zu 14. Entgegnung

Die Formulierung „beliebte Anlaufstellen für Personen“, die nicht „in eine offizielle Unterkunft gehen wollten“ legt nahe, es handele sich bei den Bewohnern der genannten Orte um Personen, die freiwillig diese Art der „Unterkunft“ gewählt hätten, obwohl ihnen der italienische Staat bessere Angebote gemacht hätte. Die Liaisonbeamtin des Bundesamtes erwähnt nicht, jemals mit Bewohnern dieser Orte persönlich gesprochen zu haben. Die „Motive“, sich an diese Orte zu begeben, sind – nimmt man all die Schilderungen zusammen, die in seriösen Medien veröffentlicht sowie in Form eidesstattlicher Versicherungen gegenüber dem Bundesamt dokumentiert sind – inzwischen hundertfach beschrieben. Es ist der Mangel an Alternativen, der die Menschen zu bewegt, in Gebäuden ohne Wasser, Strom, Heizung und sanitäre Einrichtungen Unterschlupf zu suchen und sich inmitten einer europäischen Hauptstadt Wellblechhütten zu errichten, die anmuten wie ein Slum in einem Entwicklungsland. 

Wie groß das Interesse gerade der Bewohner dieser Elendsquartiere ist, unter menschenwürdigen Bedingungen zu leben, zeigen ja gerade ihre hartnäckigen Bemühungen, in einem anderen europäischen Land Fuß zu fassen. Beispielhaft seien hier die drei Männer zitiert, die in dem Interview mit rassegna.it berichten:

A: „Sie haben mir eine Flüchtlingsanerkennung und eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis gegeben, das war in einem Aufnahmelager in Crotone. In dem Moment, als ich beides bekam,wurde mir gesagt, ich solle gehen, man sei nicht mehr für mich verantwortlich, ich müsse mich von nun an um mich selbst kümmern. Das einzige, was ich noch bekam, war ein Zugticket von Crotone nach Rom. Hier angekommen kannte ich natürlich absolut niemanden und nichts. Hier  fand ich niemanden, der mir eine helfende Hand ausgestreckt hätte. Also schlief ich erst mal eine Weile auf der Straße, hier am Bahnhof Termini, um dann später in der somalischen Botschaft Unterschlupf zu finden.“

B: „Ich habe gefragt:‚Wo soll ich mit diesem Zugticket hinfahren?‘ Sie sagten mir: ‚Geh nach Europa‘. Ich habe gefragt: ‚Und was soll ich dort in den anderen Ländern machen?‘ Sie antworteten: ‚Wir haben hier nichts für Dich.‘ Und tatsächlich: Sie haben nichts für
einen. Also geben sie Dir ein Ticket, mit dem Du wegfahren kannst. So kam es, dass ich nach Norwegen gegangen bin.“

A: „Ich bin nach Holland gegangen. Dort haben sie
 mich eine Weile aufgenommen. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, man gab mir Essen und die Möglichkeit, menschenwürdig zu leben. Einige Monate später kam aber die Polizei zu mir und teilte mir mit, dass ich zurück nach Italien müsste, weil man meine Fingerabdrücke aus Italien gefunden habe.“

C: „Ich
war einmal in der Schweiz. Dort erlebte ich, was die Rechte eines Flüchtlings und die Rechte eines Menschen sind. Italien hat grundsätzlich einen ganz tollen Ruf. Aber man muss einfach feststellen, dass die Situation der Flüchtlinge viel schlechter ist als im Rest von Europa. Es gibt in Somalia ein Sprichwort, das lautet: ‚Es ist wie ein hochgewachsener Mann, aber miteinem sehr kleinen Kopf.‘“ 

Zu den „kommunalen Zentren“, in denen die Bewohner der geräumten somalischen Botschaft untergebracht werden sollten, heißt es in dem Artikel der taz, den das BMI in seinem Schriftsatz zitiert: 

„Erst als die Somalis am Sonntagnachmittag den Kapitolsplatz vor dem Rathaus besetzten, wurde ihnen in Aussicht gestellt, sie könnten ja so wie alle Obdachlosen in diesen kalten Tagen in einem nachts extra offen gehaltenen U-Bahnhof nächtigen. Dieses Angebot aber, stellte Roms Dezernentin für Soziales sofort klar, gelte nur, "solange die widrigen Wetterbedingungen anhalten“.
 

15. BMI - Asylantragstellung ohne Vormund

„Erst nachdem ein Vormund bestellt wurde, kann der Minderjährige einen Asylantrag stellen.“

zu 15. Entgegnung

Das bedeutet, dass sämtliche Asylanträge von UMF, die als Asylantragsteller in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Einreise registriert wurden, nicht wirksam sein dürften, weil der Vormund laut Auskunft des BMI erst nach durchschnittlich 4-6 Monaten bestellt wird, manchmal auch erst nach einem Jahr. Es bedeutet weiterhin, dass das Bundesamt nur dann Übernahmeersuchen bei unbegleiteten Minderjährigen an Italien richten darf, wenn die italienischen Behörden nachweisen können, dass der Minderjährige dort zum Zeitpunkt der bei Eurodac registrierten Asylantragstellung einen Vormund hatte.

16. BMI - Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige

UNHCR hat bestätigt, dass in den Aufnahmezentren für Minderjährige im Gegensatz zu den Aufnahmezentren für Erwachsene  - immer Plätze zur Verfügung stehen. 

zu 16. Entgegnung

Sollte dies der Fall sein, sollte es dem Bundesamt keine Schwierigkeiten bereiten, im Vorfeld einer Überstellung eines Minderjährigen die Aufnahme in einer Jugendhilfeeinrichtung sicherzustellen. Dies gebietet schon das Kindeswohl, das gem. Art. 3 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention bei jeder Maßnahme einer Behörde, also auch des Bundesamtes, vorrangig zu berücksichtigen ist.
 

17. BMI -  „Alle unbegleiteten Minderjährigen erhalten Aufenthalt“

In einem Gespräch mit UNHCR Rom wurde unserer Liaisonbeamtin mitgeteilt, dass Minderjährige ihre Altersangabe korrigieren können. Sie müssen dann aber einen Nachweis für die Minderjährigkeit, z.B. durch Vorlage einer Geburtsurkunde, erbringen. Auch die am Flughafen Rom tätige Hilfsorganisation unterstützt Minderjährige bei der Alterskorrektur z.B. durch die Einholung medizinischer Altersfeststellungen.

Dass einige Minderjährige in Italien angeben volljährig zu sein, ist dem Bundesamt bekannt. Grund hierfür kann aber kaum der Wille sein, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, da auch Minderjährige, wenn sie ein Mindestalter erreicht haben, in Italien arbeiten dürfen. Das gilt auch für Ausländer, die einen Titel haben. Alle unbegleiteten Minderjährigen erhalten in Italien einen Aufenthaltstitel. Darüber hinaus gibt es besondere Arbeitstrainings für unbegleitete Minderjährige.

zu 17. Entgegnung

Unabhängig davon, ob nachträgliche Alterskorrekturen in Italien realistisch sind – woran die Unterzeichnerin nach einem Gespräch mit der am Flughafen tätigen Hilfsorganisation Arciconfraternità größte Zweifel hat – muss ein in Deutschland als minderjährig angesehener Jugendlicher als solcher behandelt werden. „Abschiebungen in die Volljährigkeit“ bedeuten einen massiven Verstoß gegen das Kindeswohl.

Zu den Ursachen für eine falsche Altersangabe in Italien wird in jedem Verfahren individuell vorgetragen werden müssen. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass es sich bei den Altersangaben in aller Regel nicht um den Ausdruck einer freien rationalen Entscheidung eines jungen Menschen handelt, die er in Kenntnis der italienischen Rechtslage trifft. Dazu seien die Ausführungen aus dem Pro Asyl-Bericht wiederholt: 

„Bei unserer Recherche begegneten wir mehreren zweifelsfrei minderjährigen Personen, die ohne sorgeberechtigte Erwachsene lebten. Auf unsere Frage, warum sie nicht in einer der in Italien durchaus vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete Minderjährige lebten, entgegneten sie häufig, dass sie laut ihren italienischen Papieren volljährig seien.
 

Einige von ihnen hatten bei der Asylantragstellung ihr korrektes Alter angegeben, aber es wurde ihnen nicht geglaubt. Einige berichteten von Inaugenscheinnahmen, die sie insbesondere für die Zeit der hohen Zugangszahlen im Winter 2008 als eher oberflächlich beschrieben. Zum Teil hatten auch Knochenaltersbestimmungen durch Handwurzelröntgen stattgefunden, die ein höheres Alter ergeben hatten. Ein Teil der Jugendlichen berichtete aber auch, dass sie wissentlich ein höheres Alter angegeben hatten. Befragt nach ihren Motiven für dieses Verhalten, begründeten sie dies entweder mit dem Wunsch, als Erwachsene ein schnelles erfolgreiches Asylverfahren und eine Arbeitserlaubnis zu erhalten oder mit der Angst, als Jugendliche von ihrer Bezugsgruppe getrennt zu werden. Beide Begründungen waren auch einigen unserer Gesprächspartner bei den NGOs vertraut. 

Sie bestätigten weiterhin, dass unbegleitete Minderjährige – sofern sie als solche registriert sind – zwar meistens untergebracht werden und auch per Gesetz bis zum Erreichen der Volljährigkeit vor Abschiebungen geschützt sind (was z.B. das deutsche Recht so nicht vorsieht). Allerdings, so wurde uns berichtet, werden aufgrund des Schutzes vor einer Abschiebung bis zum Eintritt der Volljährigkeit oftmals die Asylverfahren dann nicht ausreichend engagiert betrieben, sodass sich nach dem 18. Geburtstag plötzlich die Frage der Aufenthaltssicherung stellt.

Auch bewerten manche Jugendliche den (wie die Praxis zeigt, oft nur theoretisch vorhandenen) Zugang zum Arbeitsmarkt so hoch, dass sie ihn der Unterbringung in der Jugendhilfe vorziehen. Nachvollziehbar wird das allenfalls vor dem hohen Druck, unter dem diejenigen stehen, deren Flucht „auf Pump“ bezahlt wurde und die nun möglichst bald Verwandten, Landsleuten oder Schleppern Geld zurückbezahlen müssen. Über die Schwierigkeiten, in die sie zwangsläufig geraten, da sie dieses Geld nicht aufbringen können, war allerdings keiner der Betroffenen bereit zu sprechen.

Sehr anschaulich schilderten dagegen viele Jugendliche ihre Ängste, als Minderjährige von der Gruppe getrennt zu werden, mit der sie in Süditalien oder Lampedusa an Land gegangen waren. Gerade diejenigen, die auf der Flucht durch die Sahara und durch Libyen immer wieder von Schleppern zurückgelassen wurden, weil sie zu schwach oder zu wenig zahlungskräftig waren, wollten keinesfalls von der Gruppe getrennt werden, mit der sie letztlich einen so dramatischen Teil ihrer Flucht wie die Überquerung des Mittelmeers überlebt hatten.

Für alle Jugendlichen, die sich „älter gemacht“ hatten, hatten Gerüchte eine große Rolle gespielt, die unter den Flüchtlingen in Libyen kursierten und die z.B. besagten, als minderjährig registrierter Flüchtling habe man es schwerer denn als Volljähriger. Sie hatten feststellen müssen, dass das Gegenteil der Fall war und bereuten den Entschluss, ein falsches Geburtsdatum angegeben zu haben, sahen aber keine Möglichkeit, es bei den Behörden korrigieren zu lassen.

18. BMI - Behandlung traumatisierter und kranker Personen

„Bei Überstellung von kranken bzw. traumatisierten Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, besteht – wie bei jedem italienischen Staatsbürger – die Möglichkeit der Behandlung. Voraussetzung ist jedoch ein gültiger bzw. erneuerter Aufenthaltstitel (ein Problem, dass (sic) sich bei im italienischen Asylverfahren befindlichen Personen nicht stellt). Im Jahre 2009 gab es bei der SPRAR drei Zentren, in denen psychisch kranke Personen behandelt werden konnten (zwei in Rom, eines in Turin). Für 2011 sind in Italien 50 Behandlungsplätze für psychisch kranke Personen bzw. Personen mit besonders schweren Erkrankungen geplant. Inzwischen werden bei Dublin-Überstellungen psychisch kranke Personen von Italien als besonders vulnerable Gruppe gesehen.“ 

zu 18. Entgegnung

Für die Behandlung einer Krankheit oder Traumatisierung ist nicht nur ein gültiger Aufenthaltstitel nötig, sondern wie unter Punkt 5 gezeigt, von wenigen Ausnahmen abgesehen auch ein fester Wohnsitz. Daran mangelt es der übergroßen Mehrheit der Flüchtlinge in Italien, sowohl bei ihrem ersten Aufenthalt in Italien, als auch nach einer Überstellung. Darüber liegen dem Bundesamt eine Vielzahl von Eidesstattlichen Versicherungen vor, zusätzlich wird in jedem einzelnen Verfahren dazu individuell vorzutragen sein. 

Laut offiziellem Bericht des SPRAR wurden lediglich 12 % der Dublin-Rückkehrer in den Jahren 2008 und 2009 nach ihrer Ankunft in ein SPRAR-Projekt vermittelt;    88 % hingegen wurden der Obdachlosigkeit überlassen. Im Jahr 2008 wurden von insgesamt  1 308 Dublin-Rückkehrern 148 in ein SPRAR-
Projekt aufgenommen, im Jahr 2009 erhielten von 2 658 Überstellten ca. 314 Personen einen Platz in einer Unterkunft.
 

Rein statistisch ist also bereits die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Traumatisierter einen der raren Plätze in einem SPRAR-Projekt für Traumatisierte erhalten würde. Selbst für den Fall, dass die italienischen Behörden psychisch kranke Personen nach einer Dublin-Überstellung anders behandeln würden als Gesunde – das Bundesamt verschweigt in vielen Fällen selbst amtsärztlich festgestellte Traumatisierungen oder schwere Erkrankungen.
 Die Bitte der Italiener,  detaillierte Informationen zum Gesundheitszustand mindestens 10 Tage vor der Überstellung zu übermitteln, wird dabei missachtet.
 

Doch selbst wenn Krankheiten mitgeteilt werden, ist damit nicht garantiert, dass die italienische Grenzpolizei davon erfährt. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe stellte fest:  

„Die italienische Dublin-Unit  ist  von  der  grossen  Anzahl  an  Aufnahme-  beziehungsweise  Wiederaufnahmegesuchen  überfordert..[...] Dies  führt  dazu,  dass  viele  Dublin-Rückkehrende  am  Flughafen  landen,  ohne dass  die  Flughafenpolizei  über  ihre  Ankunft  informiert  worden  ist,  geschweige  denn über  allfällige  spezielle  Bedürfnisse  Kenntnis  hat.  Diese  Praxis  hat  einen  äusserst negativen  Einfluss  auf  die  Aufnahme  von  verletzlichen  Personen,  da  die  italienischen Behörden nicht in der Lage sein werden, die besonderen Bedürfnissen dieser Personen bei ihrer Ankunft angemessen zu berücksichtigen.“
  

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe sprach sowohl mit NGOs, als auch mit italienischen Behörden über die Situation der Dublinrückkehrer. In ihrem Bericht kommt die SFH zu dem Schluss, dass nicht nur NGOs, sondern auch die italienischen Behörden – konkret wird Bezug auf Interviews mit der Präfektur von Rom genommen - froh wären, wenn wenigstens von der Überstellung besonders Schutzbedürftiger nach Italien abgesehen würde. 


„The fact finding has shown that the pledge to other Member States to refrain from returning vulnerable applicants to Italy is voiced not only by NGOs, but also by the officials encountered during the visit.“
 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe fasst die Bedingungen für Traumatisierte so zusammen:

„Ungenügende Behandlung von traumatisierten und psychisch kranken Personen: Viele  befragte  Akteure  betonten,  dass  die  Behandlung  und  Unterstützung  von  traumatisierten  oder  psychisch  kranken  Personen  völlig  unzureichend und  unbefriedigend  ist.  Die  Aufnahmerichtlinie  schreibt  jedoch  in  Artikel  15  Absatz  2  vor, dass Asylsuchende  mit  besonderen  Bedürfnissen  die  erforderliche  Unterstützung  bekommen sollen.“

19. BMI - Unterkunftszuweisung an „Dublin-Rückkehrer“

„Alle im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Italien zurückgeführten Personen bekommen von der zuständigen Questura eine Unterkunft zugeteilt und erhalten eine Fahrkarte dorthin mit der Auflage, sich an der zugewiesenen Adresse zu melden.“

zu 19. Entgegnung

Diese Aussage wird durch nichts belegt, im Gegenteil, sie widerspricht sogar der eigenen Aussage des BMI, hier Punkt 16. Wie in dem Pro Asyl-Bericht bereits ausgeführt, erhielten im Jahr 2009 von 2 658 Überstellten ca. 314 Personen einen Platz in einer Unterkunft des SPRAR. Die Behauptung, für die übrigen 2344 Personen hätten freie (!) Unterkünfte anderer Träger zur Verfügung gestanden, entbehrt jeder Grundlage. Hält man sich zudem vor Augen, dass nur ein Teil der potentiellen Dublinrückkehrer nach Italien überstellt wird (aus Deutschland wurden im Jahr 2010 bei 906 Zustimmungen Italiens nur 395 Personen überstellt), müssten – unterstellt, die Aussage des BMI sei wahr - noch mehrere Tausend weiterer freier Unterkünfte für Dublinrückkehrer aus diversen Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen. 

Gäbe es diese Unterbringungskapazitäten, würden die Flüchtlinge wie in Deutschland bereits nach dem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung in diese Unterkünfte verteilt  und nicht an der Pforte des CARA zum Gehen aufgefordert. Angesichts der 2011 wieder massiv gestiegenen Flüchtlingszahlen in Italien ist es ohnehin illusorisch zu glauben, in Italien stünden genug Unterkunftsplätze zur Verfügung, die mit Dublin-Rückkehrern belegt werden könnten. 

20. BMI - soziale Mindestleistungen für „Dublin-Rückkehrer“

„Dublin-Rückkehrer haben wie alle anderen einen Anspruch auf soziale Mindestleistungen“

zu 20. Entgegnung

An dieser Stelle fasst das BMI die heterogene Gruppe der Dublinrückkehrer (also Asylsuchende, Schutzberechtigte und abgelehnte Asylsuchende) zusammen als Personen, die „wie alle anderen“ (dieser Bezug bleibt völlig unklar) Anspruch auf nicht näher definierte Mindestleistungen hätten. Dies steht zum einen im Widerspruch zu den vom BMI selbst getätigten Aussagen zur Sozialleistungen für Asylsuchende („In Italien besteht kein derartiger Anspruch [auf Sozialhilfe] für Asylbewerber“) zum anderen zu den vom BMI zitierten Sozialpolitischen Informationen der Deutschen Botschaft („Es gibt jedoch kein national garantiertes Recht auf Fürsorgeleistungen  zur Lebensunterhaltssicherung vor dem 65. Lebensjahr.“) 

Kurz gesagt: Asylsuchende bekommen, für den Fall, dass sie in Aufnahmezentren untergebracht werden, dort Unterkunft und Verpflegung. Nach Abschluss des Asylverfahrens – maximal aber nach sechs Monaten – besteht KEIN Anspruch mehr aus Unterkunft, Verpflegung oder gar Barleistungen. Eine Minderheit der Schutzberechtigten kann für eine begrenzte Zeit – in aller Regel sechs Monate – gewisse Leistungen erhalten, ein Anspruch darauf besteht aber nicht. Abgelehnte Asylsuchende haben bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht einmal die Möglichkeit, in den staatlichen SPRAR-Aufnahmezentren untergebracht zu werden. 

21. BMI - keine Überstellung von anerkannten Flüchtlingen nach Dublin-II-VO  

„Da eine große Zahl somalischer Staatsangehöriger in Italien als Flüchtlinge anerkannt wird, kommt eine Rücküberstellung nach Italien nach den Regeln der Dublin-Verordnung  nicht in Betracht.“

zu 21. Entgegnung

Der Flüchtlingsstatus wird in Italien seltener vergeben als subsidiärer und humanitärer Schutz. Doch unabhängig von den absoluten Zahlen der Betroffenen ist festzustellen, dass anerkannte Flüchtlinge zwar nicht unter die Dublin-II-Verordnung fallen, aber nach einer Abschiebung mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert sind wie Dublinrückkehrer. Die SFH fordert in ihrem aktuellen Bericht zu Italien, weder anerkannte Flüchtlinge noch Prima-facie-Flüchtlinge nach Italien zurückzuschicken, da der Schutz, den sie in Italien erhalten könnten, nicht ausreiche, um ihnen ein würdiges Leben zu sichern. Zur Frage der Verfolgungssicherheit formal anerkannter Flüchtlinge vgl. die Ausführungen zu Punkt 10.

�	Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS): The Italian approach to asylum: System and core problems,  hier S. 31.  Abrufbar unter www.noas.org//file.php?.


�	Amnesty International: Immigration Cooperation with Libya: The Human Rights Perspective. Amnesty International briefing ahead of the Justice and Home Affairs Council, 14 April 2005. Abrufbar unter http://www.amnesty.eu/static/documents/2005/JHA_Libya_april12.pdf  hier S.2f. sowie Amnesty International: Libya/Italy: Bilateral cooperation should not be at the price of human rights, 27 August 2010. Abrufbar unter www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/017/2010/en/633d2326 -1192-4d16-960c-d767928fe718/mde190172010en.html. 


�	Amnesty International: Immigration Cooperation with Libya: The Human Rights Perspective. Amnesty International briefing ahead of the Justice and Home Affairs Council, 14 April 2005: S.3. Vgl. auch Pro Asyl: Zur Kooperation der EU mit Libyen. September 2010. Abrufbar unter www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2010__ab_April_/Broschuere_Libyen.pdf.


�	Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe: Sempre in giro – Immer unterwegs. Bericht von der 13. Europäischen Asylrechtstagung in Palermo im Oktober 2010, hier S. 14. Abrufbar unter www.diakonie-rwl.de/cms/media//pdf/arbeitsbereiche/teilhabe_und_integration/migration_und_flucht/publikationen/Asylrechtstagung_Palermo_Doku_13_4_2011.pdf.


�	UNHCR, Presseerklärung vom 12.05.2009: UNHCR ist „tief besorgt" über Abschiebungen von Italien nach Libyen. Abrufbar unter www.unhcr.de/archiv/pressemitteilungen/artikel/c571d54d28277ab4d1f77b0acd47c99c/unhcr-ist-tief-besorgt-ueber-abschiebungen-von-italien-nach.html. Sowie: Amnesty International: Immigration Cooperation with Libya: The Human Rights Perspective. Amnesty International briefing ahead of the Justice and Home Affairs Council, 14 April 2005. Abrufbar unter http://www.amnesty.eu/static/documents/2005/JHA_Libya_april12.pdf. Amnesty International: Amnesty Report 2010 Italien. Abrufbar unter www.amnesty.de/jahresbericht/2010/italien.


�	Interview der Schweizerischen Flüchtlingshilfe mit UNHCR Rom. Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH (Schweiz) und The law students’ legal aid office, Juss-Buss (Norwegen): Asylverfahren und Aufnahmebedingungen in Italien. Bericht über die Situation von Asylsuchenden, Flüchtlingen und subsidiär oder humanitär aufgenommenen Personen, mit speziellem Fokus auf Dublin-Rückkehrende. Mai 2011; hier S. 9f. Abrufbar unter www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/eu-international/schengen-dublin-und-die-schweiz/asylverfahren-und-aufnahmebedingungen-in-italien/at_download/file.


�	EGMR, Presseerklärung vom 22.06.2011: Grand Chamber Hearing concerning a group of migrants intercepted at sea and sent back to Libya. Abrufbar unter http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=886863&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.


�	SFH-Bericht S. 10f. 


�	Ministero dell’Interno, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR): Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale. Handbuch für Asylsuchende in Italien. Abrufbar unter www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0104_SPRAR_Vademecum.pdf, hier S. 159.


�	Im Jahr 2008 betrug die Zahl der Asylantragsteller in Italien rund 31000, im Jahr 2009 rund 17000, im Jahr 2010 rund 8000. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2011 sind allerdings bereits über 45000 Bootsflüchtlinge aus Afrika in Süditalien angekommen. Vgl. auch Maria Cristina Romano: The Italian asylum procedure - some problematic aspects. Juni 2009. Abrufbar unter www.legalaidboard.ie/lab/publishing.nsf/content/The_Researcher_June_2009_Article_6.


�	SFH-Bericht S. 10f. 


�	Ministero dell’Interno: Cartina aggiornata CDA CARA per sito (Geographische Übersicht über die Aufnahmezentren). Abrufbar unter www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0888_Cartina_aggiornata_CDA_CARA_per_sito.pdf. Vgl. auch Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe: Sempre in giro – Immer unterwegs. Bericht von der 13. Europäischen Asylrechtstagung in Palermo im Oktober 2010. Abrufbar unter www.diakonie-rwl.de/cms/media//pdf/arbeitsbereiche/teilhabe_und_integration/migration_und_flucht/publikationen/Asylrechtstagung_Palermo_Doku_13_4_2011.pdf, hier S. 32ff.


�	Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Abrufbar unter www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/sinottico-normativa-24.html. 


�	UNHCR, Pressemitteilung vom 23.1.2009: UNHCR concerned over humanitarian situation in Lampedusa. Abrufbar unter http://www.unhcr.org/497991064.html. Vgl. auch Thomas Hammerberg, Menschenrechtsbeauftragter des Europarates: Bericht von seiner Recherchereise nach Italien vom 13. bis 15. Januar 2009, hier Randziffer 73. Abrufbar unter www.cestim.org/argomenti/09razzismo/09_04_16_rapporto_italia_hammarberg_commissioner_for_human_rights_of_the_council_of_europe.pdf.


�	European Parliament, GUE-NGL Group: Report of the visit to Lampedusa – Italy. Februar 2009. Abrufbar unter www.statewatch.org/news/2009/mar/eu-gue-lampedusa-report.pdf.


�	Ärzte ohne Grenzen: A di là del muro. Bericht über die Aufnahmezentren Italiens vom Januar 2010. Englische Zusammenfassung: www.doctorswithoutborders.org/press/2010/MSF-On-the-Other-Side-of-the-Wall-report-summary.pdf, hier S. 6. Vgl. auch den ausführlichen Bericht: Abrufbar unter www.storiemigranti.org/IMG/pdf/Al_di_la_del_muro.pdf.


�	ebd.


�	SFH-Bericht S. 37. 


�	SFH-Bericht S. 37f. 


�	SFH-Bericht S. 35, vgl. auch SFH-Bericht S. 10. 


�	Maria Cristina Romano: The Italian asylum procedure - some problematic aspects. Juni 2009. Abrufbar unter www.legalaidboard.ie/lab/publishing.nsf/content/The_Researcher_June_2009_Article_6.


�	Vgl. SFH-Bericht S. 39. 


�	SFH-Bericht S. 39. 


�	SFH-Bericht S. 39. 


�	SFH-Bericht S. 38ff. 


�	Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011. Abrufbar unter https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1826921, hier Randziffer 70.


�	Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011. Abrufbar unter https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1826921, hier Randziffer 70.


�	I numeri dell‘accoglienza. � HYPERLINK "../../../../Lokale Einstellungen/Temp/www.serviziocentrale.it/file/server/file/I numeri dell'accoglienza 2009.pdf"��Compendio statistico dello SPRAR, anno 2009�, dort S. 5. Im Jahr 2009 waren 18% der in SPRAR-Unterkünften untergebrachten Personen anerkannte Flüchtlinge, 27% subsidiär und 23% humanitär Schutzberechtigte. 32% waren Asylsuchende, die nicht in CARA untergebracht waren.


�	So auch Christopher Hein, Vorsitzender des italienischen Flüchtlingsrates, in der Wochenzeitung � HYPERLINK "http://espresso.repubblica.it/dettaglio/in-italia-diritti-umani-negati/2139856"��L´Espresso Ausgabe 49 vom 9.12.2010�, S. 77.


�� HYPERLINK "../../../../Lokale Einstellungen/Temp/www.mediciperidirittiumani.org/camper_diritti_2009.pdf"��	Jahresbericht 2009 der Ärzte für die Menschenrechte (MEDU)�, dort S. 6. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer aus verschiedenen Gründen noch höher liegt.


�	2008 waren wegen der hohen Zugangszahlen zusätzliche 1 500 Notaufnahmeplätze im SPRAR geschaffen worden. Trotz der weiterhin hohen Obdachlosigkeit wurden sie inzwischen aber wieder abgebaut. 


�	Einige private karitative Organisationen verzichten auf staatliche (Ko-)Finanzierung, um sich von staatlichen Vorgaben unabhängig zu machen und den Bewohnern so z.B. die Möglichkeit zu geben, länger als die vom Innenministerium maximal vorgesehenen sechs Monate in der Unterkunft zu bleiben.


�	 Die � HYPERLINK "../../../../Lokale Einstellungen/Temp/www.serviziocentrale.it/file/server/file/I numeri dell'accoglienza 2009(3).pdf"��Statistik ist hier� abrufbar, dort S. 50.





�	http://www.rom.diplo.de/contentblob/2048416/Daten/953493/sozialpol_it_pdf.pdf S. 22.


�	Eine zusätzliche Erschwernis besteht, wie in dem Bericht von Pro Asyl ausgeführt, darin, dass die Krankenversicherungskarte nur an dem Ort beantragt werden kann, an dem die Aufenthaltserlaubnis ausgestellt wurde. Der feste Wohnsitz und auch die Praxis des Hausarztes müssen sich ebenfalls im gleichen Bezirk befinden.


�	Swiss Refugee Council, SFH/OSAR (Schweiz) und The Law Students’ Legal Aid Office, Juss-Buss (Norwegen):  Asylum procedure and reception conditions in Italy- Report on the situation of asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on Dublin returnees. Abrufbar unter www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/eu-international/schengen-dublin-und-die-schweiz/asylum-procedure-and-reception-conditions-in-italy/at_download/file   hier S. 27. Herv. durch die Unterzeichnerin.


�	Ärzte ohne Grenzen, Presseerklärung vom 12.1.2010: Violence in Southern Italy Exposes Extreme Neglect and Exploitation of Seasonal Migrant Workers. Abrufbar unter www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=4146&cat=press-release. Übersetzung Dominik Bender.


�	Ärzte ohne Grenzen: A Season in Hell. Bericht über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft in Süditalien. Abrufbar unter www.aerzte-ohne-grenzen.at/fileadmin/data/pdf/reports/2008/MSF_Report_A_Season_In_Hell_2008.pdf.


�	Ebd.   hier S. 38.


�	Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011. Abrufbar unter https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1826921, hier Randziffer 69f.


�	 taz vom 01.03.2011: Somalische Flüchtlinge an die Luft gesetzt. Abrufbar unter www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=au&dig=2011/03/01/a0060&cHash=777a130edb/.


�	Vgl. zur Problematik des Kindeswohls: Dominik Bender/Maria Bethke: Das Kindeswohl im Dublin-Verfahren. Asylmagazin 3 und 4/2011, abrufbar unter www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2011/AM2011-3-68-Bender__Bethke.pdf und www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2011/AM2011-4-112_Bender-Bethke.pdf.


�	Vgl. dazu ausführlich: Dominik Bender/Maria Bethke: Das Kindeswohl im Dublin-Verfahren. Asylmagazin 3 und 4/2011, abrufbar unter www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2011/AM2011-3-68-Bender__Bethke.pdf und www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2011/AM2011-4-112_Bender-Bethke.pdf.


�	 Auch zu den Aufnahmebedingungen von Minderjährigen, die als solche registriert worden sind, liegen – jedenfalls aus dem Jahr 2009 - besorgniserregende Berichte vor. Vgl. hierzu den Bericht von Pro Asyl und borderline-europe mit dem Titel � HYPERLINK "http://borderline-europe.de/downloads/italienbroschuere_weboptimiert_2009.pdf"��„’Wir haben nichts zu verbergen’ - Eine Reise auf den Spuren der Flüchtlinge durch Süditalien“�, dort v.a. S. 63f.. Vgl. außerdem den Bericht des Menschrechtsbeauftragten des Europarates Hammerberg von seiner � HYPERLINK "http://www.cestim.org/argomenti/09razzismo/09_04_16_rapporto_italia_hammarberg_commissioner_for_human_rights_of_the_council_of_europe.pdf"��Recherchereise vom 13. bis 15. Januar 2009�, dort v.a. Randziffern 75 und 76.


�	Die Umwandlung der Aufenthaltserlaubnis für Jugendliche in eine für Erwachsene ist zwar in bestimmten Fällen möglich. Doch ist sie an Voraussetzungen geknüpft, die die meisten Betroffenen nicht erfüllen. So müssen sie beispielsweise mindestens drei Jahre vor Erreichen der Volljährigkeit in Italien gelebt haben. An dieser Hürde scheitern bereits alle, die als 16- oder 17-jährige eingereist sind. Vgl. die Studie über UMF und Vormundschaften in Italien: A. Furia/G. Gallizia: � HYPERLINK "http://www.defenceforchildren.it/files/closing_a_protection_gap_report_italy.zip"��Closing a protection gap. National report 2010-2011�, hier S. 63.


�	 Die Statistik zu den Dublin-Überstellungen nach Italien ist abrufbar unter www.cir-onlus.org/Dati%20unita%20dublino%202007-2009.html. Die Zahlen der in SPRAR-Projekte aufgenommenen Personen sind den beiden letzten Jahresberichten des SPRAR entnommen: � HYPERLINK "http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/Rapporto_annuale_SPRAR_Anno_2008-2009.pdf"��Rapporto annuale SPRAR Anno 2008-2009�, dort S. 83f. sowie � HYPERLINK "../../../../Lokale Einstellungen/Temp/www.serviziocentrale.it/file/server/file/Rapporto annuale dello SPRAR Anno 2009-2010.pdf"��Rapporto annuale dello SPRAR Anno 2009-2010�, dort S. 81. Die Zahl der untergebrachten Dublin-Rückkehrer im Jahr 2009 lässt sich aus dem SPRAR-Bericht 2009/2010 nicht genau ablesen, es handelt sich allerdings um 4% der insgesamt 7845 in ein SPRAR-Projekt aufgenommenen Personen, mithin ca. 314. 


�	Genannt seien bespielsweise folgende Verfahren: Az. 5413162 (Abschiebung trotz amtsärztlich bescheinigter Reiseunfähigkeit wegen Traumatisierung ohne vorherige Information des italienischen Dublineinheit) sowie Az. 5461890 (HIV-Infektion wurde, obwohl dem Bundesamt fünf Monate vor der geplanten Überstellung bekannt, der italienischen Dublin-Einheit erst auf dringende Nachfrage der Unterzeichnerin zwei Tage vor dem geplanten Flugtermin mitgeteilt.


�	Die typische Formulierung in den Antwortschreiben der italienischen Dublin-Einheit lautet: „You are requested to inform us in advance (at least 10 days before the transfer) about any particular health situation, both from the physical and from the pschical point of view, as well as about any disability or delicate situation which can entail considerable reception problems. If Your Authorities deem such removals as unavoidable, it is necessary to forward the relevant detailed medical certification with particular reference to the fitness to fly.“ 


�	SFH-Bericht S. 42.


�	SFH-Bericht S. 42. 


�	 SFH-Bericht S. 35f.







